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Regeste

Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (Umwandlung F in B) | [Gesuch einer seit fast 30
Jahren in der Schweiz vorläufig aufgenommenen und mittlerweile im Pensionsalter
stehenden Somalierin auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung.] Ob vorliegend ein
Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf das Recht auf Privatleben
nach Art. 8 Abs. 1 EMRK besteht, kann offenbleiben (E. 2.1). Die Beschwerdeführerin ist
sprachlich und sozial besser integriert, als dies die Vorinstanz feststellte (3.3.1-3.3.2). Die
fehlende wirtschaftliche Integration kann nicht ihr (allein) angelastet werden. Sie zog
sieben Kinder gross und wurde von der Sozialhilfe nie zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit
angehalten (E. 3.3.4). Vor diesem Hintergrund erweist sich die Verweigerung der
Aufenthaltsbewilligung im Rahmen des pflichtgemässen Ermessens durch das
Migrationsamt und die Vorinstanz als rechtsverletzend (E. 3.4). Gutheissung. Gutheissung
UP/URB.

Erwägungen

E. 4
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen.

E. 5.1
Ausgangsgemäss sind die Kosten des Rekurs- und des Beschwerdeverfahrens dem
Beschwerdegegner aufzuerlegen (§ 13 Abs. 2 Satz 1 teilweise in Verbindung mit § 65a
Abs. 2 VRG). Desgleichen hat dieser dem Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin eine
angemessene Parteientschädigung von Fr. 2'000.- für das Rekurs- und Fr. 1'500.- zuzüglich
Mehrwertsteuer für das Beschwerdeverfahren zu bezahlen (§ 17 Abs. 2 lit. a VRG). Die
Parteientschädigung für das Rekursverfahren ist allenfalls mit der bereits empfangenen
Entschädigung als unentgeltlicher Rechtsbeistand für das Rekursverfahren zu verrechnen.

E. 5.2
Die Beschwerdeführerin ersucht auch für das Beschwerdeverfahren um Gewährung
unentgeltlicher Rechtspflege. Gemäss § 16 Abs. 1 VRG haben Private, welchen die nötigen
Mittel fehlen und deren Begehren nicht offenkundig aussichtslos erscheinen, auf Ersuchen
Anspruch auf unentgeltliche Prozessführung. Ein Anspruch auf Bestellung einer
unentgeltlichen Rechtsvertretung besteht, wenn sie zusätzlich nicht in der Lage sind, ihre
Rechte im Verfahren selbst zu wahren (§ 16 Abs. 2 VRG). Durch die Kostenbelastung des
Beschwerdegegners wird das Gesuch um unentgeltliche Prozessführung für das
Beschwerdeverfahren gegenstandslos. Die Beschwerdeführerin ist offenkundig mittellos,
die Rechtsmittelerhebung war begründet, und die Rechtsvertretung erweist sich angesichts
der sich stellenden Rechtsfragen als notwendig. Demnach ist der Beschwerdeführerin die



unentgeltliche Rechtsverbeiständung für das Beschwerdeverfahren zu gewähren und ihr in
der Person von Rechtsanwalt B ein unentgeltlicher Rechtsbeistand für das
Beschwerdeverfahren beizugeben.

E. 5.3
Gemäss § 9 Abs. 1 der Gebührenverordnung des Verwaltungsgerichts vom 3. Juli 2018
(LS 175.252) wird der unentgeltlichen Rechtsvertretung der notwendige Zeitaufwand nach
den Stundenansätzen des Obergerichts für die amtliche Verteidigung entschädigt, wobei die
Bedeutung der Streitsache und die Schwierigkeit des Prozesses berücksichtigt und
Barauslagen separat entschädigt werden. Die Entschädigung beträgt nach § 3 der
Verordnung (des Obergerichts) über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010
(LS 215.3) in der Regel Fr. 220.- pro Stunde. Rechtsanwalt B macht einen Aufwand von 9 h
und 30 min sowie Spesen im Betrag von Fr. 62.70 geltend. Das ist angemessen. Damit ist
Rechtsanwalt B unter Anrechnung der Parteientschädigung von Fr. 1'500.- für das
Beschwerdeverfahren mit Fr. 705.80 (inklusive Mehrwertsteuer) aus der Gerichtskasse zu
entschädigen.

E. 5.4
Abschliessend gilt es, die Beschwerdeführerin auf § 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 16
Abs. 4 VRG aufmerksam zu machen, wonach eine Partei, der unentgeltliche Rechtspflege
gewährt wurde, Nachzahlung leisten muss, sobald sie dazu in der Lage ist. Der Anspruch
des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens.

E. 6
Zur Rechtsmittelbelehrung des nachstehenden Dispositivs ist Folgendes zu erläutern:
Soweit ein Anwesenheitsanspruch geltend gemacht wird, ist die Beschwerde in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff. des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) zulässig. Ansonsten steht die subsidiäre
Verfassungsbeschwerde gemäss Art. 113 ff. BGG offen (Art. 83 lit. c Ziff. 2 e contrario und
Ziff. 4 BGG). Werden beide Rechtsmittel ergriffen, hat dies in der gleichen Rechtsschrift zu
geschehen (Art. 119 Abs. 1 BGG).
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